
Beitragsordnung ab 01.01.2026
(monatliche Beiträge)

Grundbeiträge Gemeinschaftsdienst pro Halbjahr ab 1.7.2015 15,00 €

Aktivbeitrag 15,50 € wird nach Ableistung des Gemeinschaftsdienstes zurückerstattet

Passivbeitrag 7,00 €

Jugend/Schüler/Azubis/Studenten 11,00 € Änderung Spartenbeitrag:  nur zum Jahresende möglich

Familienbeitrag 25,50 €

Beitrag beinhaltet die Mitgliedschaft von max. 2 Erwachsenen, Änderung von Aktiv nach Passiv: nur zum Jahresende möglich

sowie deren Kinder unter 18 Jahren

Herzsport-Grundbeitrag 13,50 €

Zahlungsweise

Spartenbeiträge Beiträge, Spartenbeiträge, Sonderbeiträge und der Gemeinschaftsdienst

(sind auch zu leisten bei Sonder- oder ermäßigten Beiträgen) werden jeweils am 1.1. und 1.7. des Jahres per Lastschrift eingezogen.

Fußball Senioren 3,00 €

Fußball Junioren 2,50 € Verwaltungsgebühr bei Lastschriftrücklauf + Bankstornogebühr 10,00 €

     - Spielerpaß-Wechselgebühr BFV Junioren 28,00 €

     - Spielerpaß-Wechselgebühr BFV Senioren 59,00 € Aufnahmebeitrag bei Wiedereintritt (innerhalb eines Jahres) 30,00 €

Kung Fu

Jugend bis 16 Jahre 5,00 € Kündigungen

Erwachsene ab 16 Jahren (Schüler/Azubi/Studenten) 18,00 € sind nur per Einschreiben an den Vorstand mit einer Frist von 3 Monaten zum 

Erwachsene  23,50 € Kalenderjahresende (lt. Vereinssatzung §4, Abs. b) möglich. Andere Formen 

Aufnahmegebühr + T-Shirt 35,00 € der Kündigung (mündlich oder schriftlich an den Trainer, Übungsleiter, Spiel-

weitere Abteilungen leiter usw.) können nicht anerkannt werden. Bei Kündigung der Mitgliedschaft

Tischtennis 2,00 € muss der Beitrag (mit Ausnahme Kursgebührenbis zum Jahresende bezahlt werden. 

Sport-Kegeln 2,00 €

Rückenaktiv 3,00 €

Gymnastik 2x Teilnahme 2,00 € Kegelbahngebühren

Herzsport ohne KK-Verordnung                       12,00 € pro Stunde und Bahn 8,50 €

  

Bildungs-+Teilhabepaket / Hinein in den Sportverein Die Mitgliedsbeiträge berechtigen zur Teilnahme an den Sportaktivitäten

Für Kinder + Jugendliche bis zum 26. Lebensjahr  in allen Abteilungen. Ausnahmen gelten für Kurse mit separater Anmeldung

und/oder begrenzter Teilnehmerzahl, speziellen Aktivitäten wie z.B

pro Kind/Jugendlicher bekommt vom DLZ max. pro Monat 10,00 € Wirbelsäulengymnastik oder Koronarsport, sowie der Teilnahme am Sport-

10,- €. Damit kann der Beitrag bezahlt werden.  betrieb in Abteilungen mit zusätzlichem Abteilungsbeitrag. Aus der Mit-

gliedschaft kann kein Recht zu einer wahlfreien Teilnahme an Sportaktivi-

Über den N-Pass können Zuschüsse vom SportService 75,00 € täten von Mannschaften abgeleitet werden. Hier entscheidet der jeweilige

bis max. 75,- €/Jahr über den Verein beantragt werden. Trainer/ÜL bzw. Mannschaftsbetreuer über eine Teilnahme am Sportbetrieb.

Der Zuschuss kann verwendet werden für: Sportausrüstung, 

Sportreisen, Aufnahmegebühren, Spartenbeiträge usw. Nachfolgende Beträge werden durch den Vorstand festgelegt

Fußballplatzmiete

 A-/B-/D-Platz pro Spiel mit Duschen 150,00 €

C-Platz pro Spiel mit Duschen 100,00 €

Kleinfeld pro Spiel mit Duschen 80,00 €

Hallenmiete pro Halle und Stunde (bei 2 Hallen pro Std. 40,-€) 25,00 €

Nutzungsgebühren für Turniere und Hallenveranstaltungen sind individuell mit dem

Vorstand und Gaststättenpächter zu vereinbaren


